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Aufsätze

Sara Röttger — Ein Vergleich des persönlichen Anwendungsbereichs des gesetzlichen Ehegattenvertretungsrechts zu dem österrei-
chischen Angehörigenbegriff

Der am 1.1.2023 in Kraft getretene § 1358 BGB reformiert das bisherige System der Stellvertretung in Deutschland. Nach dem Abs. 1 sind im Falle
der Bewusstlosigkeit oder Krankheit die Ehegatt:innen und eingetragene Lebenspartner:innen (die Regelung des § 1358 BGB gilt aufgrund von § 21
LPartG entsprechend für Lebenspartner:innen) berechtigt, in Angelegenheiten der Gesundheitssorge die betroffene Person zu vertreten. Die Ge-
setzgebung verfolgt durch dieses Gesetz unterschiedliche Ziele: Zuvörderst werde eine Angleichung des positiven Rechts an das gesellschaftliche
Verständnis angestrebt, wonach in der Gesellschaft der weit verbreitete Fehlglaube bestehe, Familienangehörige und insbesondere Partner:innen
können im Krankheitsfall eigene Willenserklärungen im Namen der betroffenen Person abgeben. Empirische Erhebungen zu dieser Einschätzung
finden sich in der Gesetzesbegründung allerdings nicht. In der Literatur wird vertreten, dass stattdessen wirtschaftliche Interessen vordergründig
waren, da mit steigender Anzahl der Betreuungsfälle der organisatorische und (damit auch) finanzielle Aufwand für den Staat wachse (Strätling et
al., MedR 2003, 372; Chiusi, ZRP 2004, 119; Spickhoff, FamRZ 2022, 1897; Lugani, MedR 2022, 91; Erbarth in Gsell/Krüger/Lorenz/Reymann (Hrsg.),
beck-online.GROSSKOMMENTAR 2023, § 1358 BGB Rz. 20). Das österreichische Betreuungsrecht hingegen kennt eine sog. Angehörigenvertretung
seit vielen Jahren und hat im Jahr 2018 sogar den Angehörigenbegriff erweitert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

Dr. Jan-Peter Spiegel — Verfassungsmäßigkeit des Strukturzuschlags nach den EBM-Ziff. 35251 und 35252 – zur Entscheidung des BVerfG
vom 20.3.2023

Im Vergütungsrecht gibt es wohl kaum einen so streitanfälligen Bereich wie die Honorierung der psychotherapeutischen Leistungen des Ab-
schnitts 35 EBM. Mit Beschluss vom 20.3.2023 über zwei Verfassungsbeschwerden (1 BvR 669/18 und 1 BvR 732/18, GesR 2023, 453 [in diesem
Heft]) hat das BVerfG über die Verfassungsmäßigkeit des sog. Strukturzuschlags entschieden. Der Zuschlag selbst ist verfassungsgemäß, seine
rückwirkende Einführung dagegen teilweise mit dem Grundgesetz unvereinbar. Der folgende Beitrag befasst sich mit dieser Entscheidung und
den sich hieraus ergebenden Konsequenzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

Rechtsprechung kompakt

Abgrenzung einer (selbstständigen) Prozedur von einer (unselbstständigen) Pro-
zedurenkomponente (BSG, Urt. v. 24.1.2023 – B 1 KR 6/22 R)
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Zum Nachweis ernsthafter Gesundheitsgefahren als Verteilungshindernis nach
dem AufenthG (OVG Bremen, Beschl. v. 10.3.2023 – 2 B 300/22)

Anne Schäfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

100 € Schadenersatz nach Datenschutzpanne in kommunalem Impfzentrum (OLG Hamm, Urt. v. 20.1.2023 – 11 U 88/22)
Tim Hesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
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Im Mittelpunkt der Neuauflage steht das Gesetz zur Umset-
zung der Umwandlungsrichtlinie (UmRUG). Neu enthalten
sind eigenständige Kommentierungen zu den Gesetzen über
die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei grenzüberschreiten-
den Umwandlungen (MgVG und MgFSG).

Gut, dass es
den Kallmeyer gibt.
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